
STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
Bürgermeister 

 

 

Betrifft: Benennung eines allgemeinen Stellvertreters des hauptamtlichen Bürgermeisters 

 

Beschlusstext: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung benennt auf Vorschlag des Bürgermeisters Herrn Bellay 

Gatzlaff gemäß § 56 Absatz 3 Satz 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg zum 

allgemeinen Stellvertreter des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Eberswalde. 

 

 

Eberswalde, den 01.03.2013 

 

 

 

 

 

 

Boginski  Schubert 

Bürgermeister Siegel 

  

1. stellv. Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung

 

Beschluss-Nr. 

                             44/479/13 

zu DB/Vorlage   BV/925/2013

 

Datum           28.02.2013 
  

                     Stadtverordnetenversammlung 

 

beschlossen in öffentlicher Sitzung 


